
e) Gutgläubiger Pfandrechtserwerb

In Betracht käme lediglich wiederum ein gutgläubiger Pfandrechtserwerb nach § 1207 iVm
§ 932 BGB. P war zwar gutgläubig. Allerdings scheidet auch dieser wegen § 935 I BGB aus.

Hinweis: Durch die Verweisung des § 1207 BGB war es hier ausreichend, direkt auf das für § 935 BGB
gefundene Ergebnis nach oben zu verweisen.

2. Zwischenergebnis

Sonst ist kein weiteres Besitzrecht ersichtlich. Somit ist P nicht zum Besitz berechtigt.

IV. Ergebnis

Somit besteht ein Anspruch gem. § 985 BGB auf Herausgabe der Violine.
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TEIL I

A aus Bayreuth ist im Verkauf von Porzellanwaren tätig. Auf ihrer Internetseite bietet sie
unter anderem eine antike chinesische Vase der Ming-Dynastie mit besonders charakteristi-
scher Alterung für 4.000 EUR und eine Zierschüssel eigener Produktion für 1.000 EUR an,
die mit dem Konterfei des Käufers angefertigt werden kann. Dem in Nürnberg wohnhaften B
gefallen beide Produkte. Er begibt sich daraufhin am 10.2.2020 in den Laden der A in
Bayreuth und entschließt sich zum Kauf sowohl der Vase als auch der Zierschüssel. Da die
Vase erst importiert und die Zierschüssel erst hergestellt werden muss, sagt A dem B zu, beide
Kaufgegenstände am 18.5.2020 zur Abholung bereitzustellen. Zahlung soll bei Abholung
erfolgen.

B freut sich sehr auf die Vase, die einen Ehrenplatz in seinem Privatmuseum erhalten soll. Für
die Erstausstellung der Vase plant er eine Eröffnungsfeier für den 7.5.2020. Für Werbezwecke
gibt er noch am 12.2.2020 Flyer zu einem Gesamtpreis von 500 EUR in Druck.

Mit dem Ausbruch der für A und B zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorherseh-
baren Corona-Krise kommt es zu diversen Handelsbeschränkungen. Insbesondere verbietet
die Volksrepublik China im Rahmen der Renationalisierung ihrer Wirtschaft den Export von
Ming-Vasen.

B wird alsbald positiv auf das Corona-Virus getestet. Am 1.4.2020 wird deshalb auf der
Grundlage von §§ 28 I 1 Hs. 1, 30 I 2 IfSG eine zweiwöchige Isolierung angeordnet, die nach
§ 73 I a Nr. 6 IfSG bußgeldbewehrt ist. B will sich jedoch von „etwas Husten“ und dem
„Obrigkeitsstaat“ nicht an der Verfolgung seiner Geschäfte hindern lassen. Er sucht daher
unter Missachtung der behördlichen Anordnung die Produktionsstätte der A auf, um nach
dem Rechten zu sehen und persönlich die Produktion seiner Zierschale zu überwachen.
Dadurch infiziert er die anwesenden Arbeiter und löst einen Corona-Ausbruch im Werk der
A aus, sodass der Freistaat Bayern (rechtmäßig) die vorübergehende Betriebsschließung ver-
fügt. Die Gesundheit der A selbst ist nicht betroffen. Unter diesen Umständen die Zierschale
herzustellen, etwa durch Verlagerung der Produktion auf einen anderen Standort, würde für
die A zusätzliche Herstellungskosten von 10.000 EUR bedeuten. Der Marktwert der Zier-
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im Examinatorium Zivilrecht der Ludwig-Maximilians-Universität München tätig. – Die für die Veröffentlichung aktualisierte
Klausur wurde am 26.9.2020 im Klausurenkurs der Ludwig-Maximilians-Universität München gestellt. Es wurde ein Schnitt von
6,78 Punkten erzielt.
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schale bleibt trotz Corona bei 1.000 EUR. Die Schließung verursacht einen Betriebsausfall-
schaden von 20.000 EUR.

Aufgrund der Corona-Krise sind außerdem jegliche Veranstaltungen untersagt, insbesondere
auch die Eröffnungsfeier im Museum des B.

Als B am 18.5.2020 bei A die Vase und die Zierschale abholen will, erklärt A, dass ihr
angesichts der Umstände ihre Leistungserbringung unmöglich sei, sie allerdings auf die
Zahlung des Kaufpreises bestehen müsse und zudem gegen B 20.000 EUR Schadensersatz
aufgrund des Betriebsausfalls infolge der von B verursachten Betriebsschließung geltend
mache. B hingegen meint, die Lieferhindernisse bestünden nur „im Kopf“ der A. Jedenfalls
gelte der Grundsatz „ohne Ware kein Geld“. Damit dass der Freistaat den Betrieb stilllege,
habe er nichts zu tun. Im Übrigen habe der Freistaat ja wohl die Isolierung nicht angeordnet,
um allein A zu schützen. Wenn A aber schon auf Konfrontationskurs gehe, wolle B jedenfalls
die für die Flyer aufgewendeten 500 EUR ersetzt, denn ohne Vase erübrige sich die Ein-
weihungsfeier.

A verklagt daraufhin B vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth auf Zahlung von insgesamt
25.000 EUR. B erklärt im Prozess, für den Fall des Bestehens der Klageforderung iHv
500 EUR hilfsweise mit seiner Forderung bezüglich der Flyer in dieser Höhe aufzurechnen,
und erhebt für den Fall, dass seine Forderung bezüglich der Flyer nicht infolge der Prozess-
aufrechnung erloschen ist, hilfsweise Widerklage auf Zahlung von 500 EUR. A und B sind
bei allen Prozesshandlungen anwaltlich vertreten.

TEIL II

A hat ihr Porzellangeschäft in Bayreuth bei C, wohnhaft in Augsburg, angemietet. Aufgrund
einer vom Freistaat Bayern verfügten Ausgangsbeschränkung bleibt im Monat April die
Kundschaft weitgehend aus. Ihre Existenz ist dadurch zwar nicht bedroht, zumal A staatliche
Soforthilfen bezieht und sich die Lage im Laufe des Monats Mai bessert, doch erleidet A
Gewinneinbußen von 50%. Der Vertrag enthält für einen derartigen Fall keine Regelung.

Als C die Miete für den Monat April iHv 6.000 EUR anfordert, erklärt A, das Mietobjekt sei
mangelhaft. Schließlich habe sie Gewerberaum gemietet. Jedenfalls hätten sie dem Vertrag
ganz andere Umstände zugrunde gelegt, sodass sie für April nichts oder nicht den gesamten
Betrag schulde.

C erhebt daraufhin ordnungsgemäß vertreten Klage auf Zahlung von 6.000 EUR vor dem
Landgericht Bayreuth.

Vermerk für den Bearbeiter:

Teil I: Haben die Klagen Aussicht auf Erfolg?

Teil II: Hat die Klage von C Aussicht auf Erfolg?

Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der für die am 1.4.2020 angeordnete Iso-
lierung maßgeblichen Fassung:

§ 1 I: „Zweck des Gesetzes ist es, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen
frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.“

§ 28 I 1 Hs. 1.: „Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider
festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so
trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31
genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten er-
forderlich ist …“

§ 30 I: „1Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder an von
Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind,
unverzüglich in einem Krankenhaus oder eine für diese Krankheiten geeigneten Einrichtung abgeson-
dert werden. 2Bei sonstigen Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und
Ausscheidern kann angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst
geeigneter Weise abgesondert werden, bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnah-
men nicht befolgen, befolgen können oder befolgen würden und dadurch ihre Umgebung gefährden.“

§ 73 I a: „Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig …

6. einer vollziehbaren Anordnung nach … § 28 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2, § 30 Absatz 1 Satz 2 …
zuwiderhandelt.“
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Hinweis: § 28 I 1 Hs. 1 IfSG wurde mit Wirkung vom 19.11.2020 um einen Verweis auf den neu
eingefügten § 28 a IfSG ergänzt, der Regelbeispiele für gewisse besondere Maßnahmen gegen Corona
enthält. Die coronabedingte Isolierung ist jedoch nach wie vor auf § 30 I 2 IfSG zu stützen, sodass sich
insofern auch keine Änderungen für die Falllösung ergeben.

Der Wortlaut des § 30 I 1 IfSG wurde nicht geändert. Allerdings wird § 30 IfSG mit Wirkung vom
23.5.2020 mit „Absonderung“ und nicht mehr mit „Quarantäne“ überschrieben. Hintergrund: Die
Quarantäne betrifft nur Ansteckungsverdächtige, die Isolierung hingegen tatsächlich Erkrankte. Abson-
derung ist der Oberbegriff (Kießling/Kießling, IfSG, 2020, IfSG § 30 Rn. 4). Eine inhaltliche Änderung
ergibt sich durch diese terminologische Richtigstellung wiederum nicht.

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur betrachtet die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Leistungsstörungs- und
Deliktsrecht. Angesichts der Aktualität der Materie, der Vielzahl von Problemen aus unterschiedlichen
Rechtsgebieten, der Verarbeitung neuer Rechtsprechung und der prozessualen Einkleidung ist die
Klausur examensrelevant und -typisch sowohl für das Referendars- als auch für das Assessorexamen.

ZU TEIL I

Die Klagen haben Erfolg, wenn sie zulässig und begründet sind, wobei zunächst die Klagen
der A und sodann die Eventualwiderklage des B zu prüfen ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Ordnungsgemäße Klageerhebung

Die Klage wurde ordnungsgemäß, insbesondere unter Wahrung des Bestimmtheitserforder-
nisses des § 253 II ZPO, und durch einen postulationsfähigen Rechtsanwalt (§ 78 I 1 ZPO)
erhoben.

II. Sachliche Zuständigkeit

Das Landgericht Nürnberg-Fürth ist sachlich gem. § 1 ZPO, §§ 23 Nr. 1, 71 I GVG streit-
wertabhängig zuständig, da insgesamt 25.000 EUR eingeklagt werden. Dass der Streitwert
der Klage hinsichtlich der Vase mit 4.000 EUR und hinsichtlich der Zierschale mit
1.000 EUR bei isolierter Betrachtung unter 5.000 EUR liegt, ist angesichts der Zusammen-
rechnung der Streitgegenstände gem. § 5 Hs. 1 ZPO unschädlich.

III. Örtliche Zuständigkeit

Die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Nürnberg-Fürth folgt aus dem allgemeinen
Gerichtsstand des Wohnsitzes, vgl. §§ 12, 13 ZPO, § 7 I BGB. Sie ergibt sich hinsichtlich der
Kaufpreisforderungen ferner aus § 29 I ZPO, §§ 270 IV, 269 I Var. 3 BGB, und hinsichtlich
der Schadensersatzforderung aus § 29 I ZPO, § 269 I Var. 3 BGB, da auch vertragliche
Schutzpflichten im Zweifel am Schuldnerwohnsitz zu erfüllen sind (BGHNJW 1974, 410).

Die Klage ist damit zulässig.

B. VERFAHRENSVERBINDUNGSVORAUSSETZUNGEN

Die Verbindung der Streitgegenstände im Wege der objektiven Klagehäufung ist gem. § 260
ZPO möglich, da für sämtliche Ansprüche dasselbe Prozessgericht zuständig und dieselbe
Prozessart zulässig ist.

C. BEGRÜNDETHEIT

Die Klage ist begründet, wenn A Zahlung von 25.000 EUR verlangen kann. Dies setzt voraus,
dass A ein Zahlungsanspruch in Ansehung der Vase (I.) und der Zierschale (II.) sowie ein
Schadensersatzanspruch wegen Betriebsschließung (III.) zusteht und auch die Eventualauf-
rechnung des B nicht zu einem teilweisen Erlöschen des Anspruchs führt (IV.).

I. Anspruch auf Zahlung von 4.000 EUR (Vase)

A könnte gegen B einen Anspruch auf Zahlung von 4.000 EUR aus § 433 II BGB iVm dem
Kaufvertrag über die Vase haben.

Zusammenrechnung

§ 29 ZPO

objektive Klagehäufung
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